
 

 

Mustergemeinde 
Musterstraße 1 
9999 Musterort 

F Ö R D E R U N G S V E R T R A G  

abgeschlossen aufgrund des Umweltförderungsgesetzes, BGBl Nr. 185/1993 idgF, zwischen dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft als Förderungsgeber, vertre
ten durch die Kommunalkredit Public Consulting GmbH, Türkenstraße 9, A-1090 Wien und der förderungsnehmenden 
Person Mustergemeinde, GKZ 99999 oder KUR XXXXX, Musterstraße, 9999 Musterort. 

1. Gegenstand des Förderungsvertrages 

1.1. Gegenstand dieses Vertrages, Antragsnummer C999999, ist die Förderung der Maßnahme: 

 Bezeichnung Art der Maßnahme 
  Name der Maßnahme 
 Funktionsfähigkeitsfrist TT.MM.JJJJ 

die auf Vorschlag der Kommission für die Angelegenheiten der Wasserwirtschaft vom TT.MM.JJJJ vom Bundes
minister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft mit Entschei
dung vom TT.MM.JJJJ gewährt wurde. 

1.2. Grundlage für die Förderungsentscheidung bilden die mit dem Förderungsansuchen vorgelegten Unterlagen ge
mäß § 8 der Förderungsrichtlinien für die kommunale Siedlungswasserwirtschaft 2016 (in der Folge „FRL“). Im 
Falle vorsätzlicher Falschangaben bei der Antragstellung oder Abrechnung behält sich der Förderungsgeber vor, 
auch strafrechtliche Konsequenzen einzuleiten. 

1.3. Die beiliegenden Allgemeinen Vertragsbedingungen und der Zuschussplan bilden integrierende Bestandteile die
ses Vertrages. Im Fall von Unklarheiten bei der Vertragsauslegung können neben den Förderungsrichtlinien und 
den Technischen Richtlinien für die Siedlungswasserwirtschaft subsidiär auch die Allgemeinen Rahmenrichtlinien 
für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln - ARR 2014, BGBL. II Nr. 208/2014 idgF, zur Auslegung 
herangezogen werden. 

1.4. Sofern die förderungsnehmende Person ihrerseits jemanden Dritten mit der Umsetzung der Maßnahme betraut 
(z.B. im Rahmen einer Betrauung mit einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse), verpflich
tet sich die förderungsnehmende Person sicherzustellen, dass die Betrauung und Finanzierung der Maßnahme 
im Einklang mit den beihilfenrechtlichen Bestimmungen und den Bestimmungen dieses Förderungsvertrages er
folgt. 

2. Ausmaß und Auszahlung der Förderung 

2.1. Für das unter Pkt. 1 beschriebene Vorhaben betragen: 

der vorläufige Förderungssatz xx,00% 
die vorläufigen förderbaren Investitionskosten xxx.xxx,00 Euro   
die vorläufige Pauschale für das Leitungsinformationssystem xx.xxx,00 Euro 

Die Gesamtförderung im vorläufigen Nominale von xx.xxx,00 Euro wird in Form von Bauphasen- und Finanzie
rungszuschüssen ausbezahlt. 

2.2. Der Nominalbetrag der Förderung wird gemäß § 9 Abs. 1 FRL mit einem Zinssatz von x,00 % verzinst. Die Verzin
sung beginnt mit dem nächsten 1.1. oder 1.7., welcher der Kommissionsempfehlung folgt. 

2.3. Im Zuge der Endabrechnung kann von der Kommunalkredit Public Consulting GmbH eine Erhöhung der förder
baren Investitionskosten ohne Vorlage an die Kommission in Angelegenheiten der Wasserwirtschaft um höchs
tens 15 % anerkannt werden. In diesem Fall erhöht sich das Nominale entsprechend dem Förderungssatz. 



 

 

3. Auszahlungsbedingungen 

3.1. Die Auszahlung der Förderung erfolgt vorbehaltlich einer budgetären Verfügbarkeit von Förderungsmitteln nach 
dem vorläufigen Zuschussplan in Form von Bauphasen- und Finanzierungszuschüssen auf das am Rechnungs
nachweis angegebene Konto. 

3.2. Der erste Bauphasenzuschuss wird nach Vorlage eines Rechnungsnachweises über zumindest 25 % der förderba
ren Investitionskosten ausbezahlt werden. Dieser Rechnungsnachweis muss jeweils spätestens am 15.5. bzw. am 
15.11. im Wege des Amtes der Landesregierung bei der Kommunalkredit Public Consulting GmbH eingelangt sein. 
Die weiteren Bauphasenzuschüsse werden dann gemäß dem Zuschussplan ausbezahlt werden. 

3.3. Der erste Finanzierungszuschuss wird nach Vorlage eines Rechnungsnachweises mit gleichzeitiger Funktionsfä
higkeitsmeldung ausbezahlt werden. Dieser Rechnungsnachweis muss jeweils spätestens am 15.5. bzw. am 
15.11. im Wege des Amtes der Landesregierung bei der Kommunalkredit Public Consulting GmbH eingelangt sein. 
Die weiteren Finanzierungszuschüsse werden dann automatisch gemäß dem Zuschussplan ausbezahlt werden. 
Erfolgt die Anforderung des 1. Finanzierungszuschusses nicht rechtzeitig, werden 2 weitere Bauphasenzuschüsse 
in Höhe des letztvorangegangenen ausbezahlt werden, danach ruht die Förderung. Etwaige Restarbeiten sind nur 
dann förderungsfähig, wenn sie innerhalb der Fertigstellungsfrist (= 1 Jahr nach tatsächlicher Funktionsfähigkeit) 
durchgeführt werden. 

3.4. Die Endabrechnungsunterlagen sind spätestens 1 Jahr nach Fertigstellung der Maßnahme (= spätestens 2 Jahre 
nach tatsächlicher Funktionsfähigkeit) dem Amt der Landesregierung vorzulegen. Ein Versäumnis dieser Frist 
führt zu einem Ruhen der Förderung. Die Endabrechnungsunterlagen werden nach Überprüfung durch das Land 
und nach erfolgter Kollaudierung an die Kommunalkredit Public Consulting GmbH weitergeleitet, welche die End
abrechnung vornimmt. Aufgrund dieser Endabrechnung wird dann der endgültige Zuschussplan erstellt, der bis 
zum Ende der Laufzeit der Förderung unverändert bleibt. 

3.5. Werden Zahlungen nicht unmittelbar von der förderungsnehmenden Person vorgenommen, sondern über ein 
konzerninternes Liquiditätsmanagement („Cash Pooling“) abgewickelt, sind zusätzlich folgende Unterlagen vor
zulegen: 

• Nachweis über die tatsächliche Bezahlung der zur Förderung beantragten Leistungen (z.B. entsprechende Zah
lungsbelege) 

• Nachweis über die Aktivierung der getätigten Investition in der Bilanz der förderungsnehmenden Person 
• Nachweis über den tatsächlichen Ausgleich der Belastungen durch die förderungsnehmende Person bis zur 

Vorlage der Endabrechnung. 

4. Schlussbestimmungen 

4.1. Die förderungsnehmende Person erklärt, den gegenständlichen Förderungsvertrag mittels beiliegender Annah
meerklärung vorbehaltlos anzunehmen. 

4.2. Der Förderungsgeber erachtet sich an die Zusicherung der Förderung für die Dauer von drei Monaten ab dem 
Einlangen des Vertrages bei der förderungsnehmenden Person gebunden. 

Kommunalkredit Public Consulting GmbH 
 



 
 

Kommunalkredit Public Consulting GmbH 
Türkenstraße 9, 1090 Wien 
www.publicconsulting.at 
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An die 
Kommunalkredit Public Consulting GmbH 
Türkenstraße 9 
1090 Wien 

A N N A H M E E R K L Ä R U N G  

Die förderungsnehmende Person Mustergemeinde, GKZ 99999 oder KUR XXXXX, erklärt die vorbehaltlose Annahme 
des Förderungsvertrages vom TT.MM.JJJJ, Antragsnummer C999999, betreffend die Gewährung eines Bauphasen- und 
Finanzierungszuschusses für die Art der Maßnahme, Name der Maßnahme. 

Die förderungsnehmende Person bestätigt die Aufbringung der Finanzierung gemäß nachstehender Aufstellung sowie 
der dafür erforderlichen Beschlussfassungen. 

Bitte vervollständigen Sie den Finanzierungsplan mit Angabe von Anschlussgebühren/Eigenmittel/Landesmit
tel/weitere Förderungen/Restfinanzierung. Die Summe der Einzelbeträge muss die Gesamtsumme ergeben. 

Bundesmittel und die förderbaren Gesamtinvestitionskosten sind als Serviceleistung bereits vorbefüllt. 

Anschlussgebühren Euro  

Eigenmittel Euro  

Landesmittel Euro  

Bundesmittel Euro xx.xxx,00 

Weitere Förderungen*)   ____________________________ Euro  

Restfinanzierung Euro  

Förderbare Gesamtinvestitionskosten Euro xxx.xxx,00 

*) inkl. Angabe Förderungsstelle/Art (z.B. KIG) 

 
 

    

Ort  Datum  Unterschrift der förderungsnehmenden Person beziehungs
weise der vertretungsbefugten Person 

 

 

    

    Name und Funktion im Unternehmen in BLOCKBUCHSTABEN 
 


